
Die wichtigsten Auflagen zum Schutz der Bienen 

 

NB6611 Das Mittel wird als bienengefährlich eingestuft (B1). Es darf nicht auf blühende oder 

von Bienen beflogene Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für Unkräuter. 

Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S. 1410, beachten. 

 

NB6621 Das Mittel wird als bienengefährlich, außer bei Anwendung nach dem Ende des 

täglichen Bienenfluges in dem zu behandelnden Bestand bis 23.00 Uhr, eingestuft 

(B2). Es darf außerhalb dieses Zeitraums nicht auf blühende oder von Bienen 

beflogene Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für Unkräuter. 

Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S. 1410, beachten. 

 


